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Stadthaus 1 
Öffentliche Bereiche KG, EG, 1. OG 
 
Stellungnahme der Städtischen Denkmalbehörde zu den Planungsvarianten 1-4 
im Benehmen mit der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
 
 
Variante 1  
 
EG: Die Umgestaltung des Eingangsbereichs zum Bürgerservicezentrum unter Aufgabe des zwei-
geschossigen Foyers und seiner Erschließungshierarchie ist denkmalfachlich/-rechtlich nicht er-
laubnisfähig. Dies gilt auch für die  neue Wendeltreppe und Verlegung des Eingangs von der 
Gruetgasse. Die Absenkung des Bauteils C mit den Folgeveränderungen an den Fassaden ist kri-
tisch. 
1.OG: Nicht erlaubnisfähig sind die Veränderungen an der Dezernentengalerie. Die Anordnung der 
Serviceplätze anstelle der Büros des Verwaltungsvorstands entstellt wesentliche Merkmale des 
Denkmals (transparente Anbindung und direkte Zugänglichkeit des Verwaltungsvorstands vom 
Foyer). Die Glaswand zwischen Wendeltreppe und Galerie gehört zum Charakter des Hauses und 
kann nicht entfallen. Die große Wendeltreppe muss freigestellt bleiben. 
 
Variante 2  
 
EG: Da das EG im Flügel Heinrich-Brüning-Straße (Bauteil D) bereits mehrfach und weitgehend 
verändert worden ist, bestehen hier größere Freiheiten für eine erneute Veränderung. Die Treppe 
ins KG kann nicht vor der Aufzugsanlage liegen. Die Absenkung des Bauteils C mit den Folgever-
änderungen an den Fassaden ist kritisch, wäre aber denkbar, wenn dafür alle übrigen ursprüngli-
chen Bereiche erhalten bleiben. 
OG: siehe Variante 1 
 
Varianten 3 und 4  
 
EG: Ergänzung eines Kubus im Innenhof ist denkbar und zu begrüßen, wenn dafür alle übrigen 
ursprünglichen Bereiche erhalten bleiben. Veränderung des Innenhofs wird durch den überragen-
den funktional-sinnstiftenden Mehrwert gerechtfertigt (Adressbildung / Zuordnung MünsterInforma-
tion zum Platz des Westfälischen Friedens). Zur Erhaltung der Transparenz sind Glasfassaden 
unabdingbar. 
OG: Ergänzung der Galerie zum Bauteil D ist wegen der Veränderungen in der Vergangenheit 
möglich; i.Ü. siehe Variante 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


